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Satzung der EV Digital Invest AG

(Stand 5. Juli 2023)

I.
Allgemeine Bestimmungen

Rechtsform, Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma:

EV Digital Invest AG.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

3. Die Dauer des Unternehmens ist nicht auf bestimmte Zeit beschränkt.

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist jede Form von Finanzierungen
und Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien und sonstigen
Sachwerten und Vermögensgegenständen. Dies umfasst den Betrieb, die
Weiterentwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb eines internetbasierten

Systems für Plattform-Finanzierungen und -Investitionen. Der Gegenstand des
Unternehmens der Gesellschaft umfasst auch die Beteiligung an
Immobilienprojekten und Immobiliengesellschaften, insbesondere die unmittelbare
und mittelbare Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften, die Immobilien
besitzen oder planen Immobilien zu erwerben. Schließlich ist Gegenstand des

Unternehmens der Gesellschaft die Verwaltung des eigenen Vermögens,
einschließlich der Gründung, der Übernahme und des Erwerbs von Anteilen an

Unternehmen sowie der Verwaltung eingegangener Beteiligungen.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, jede Art von Geschäften und sämtliche Maßnahmen
zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft
zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar fördern. Dies kann unter

anderem die Übernahme und Durchführung von Dienstleistungen für andere
Unternehmen beinhalten, einschließlich Projektmanagement- und
Beratungsaufgaben.

3. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst, durch Tochter-,

Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen oder durch sonstige Unternehmen

verwirklichen. Sie darf auch Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und
Ausland errichten.

(Stand 15. Dezember 2023)
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4. Nicht vom Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft erfasst sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten, soweit nicht eine entsprechende Erlaubnis vorliegt.

5. Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand nur
teilweise auszufüllen.

Bekanntmachungen

1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit nicht

zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre mit deren

Zustimmung auch im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Zwingende

gesetzliche Vorschriften, insbesondere über die Einberufung der

Hauptversammlung, bleiben unberührt.

II.
Grundkapital und Aktien

Grundkapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.450.000,00. Es ist eingeteilt in

4.450.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

2. Das Grundkapital ist in Höhe von EUR 4.000.000,00 durch Formwechsel der im

Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 188794 eingetragenen
EV Digital Invest GmbH mit dem Sitz in Berlin in eine Aktiengesellschaft erbracht
worden.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
4. Juli 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu
EUR 2.225.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2023). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht
zu.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. DerAusschluss des

Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig:

a. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an

der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die

Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10% des

Grundkapitals nicht übersteigt, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den

Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.687.246,00. Es ist 
eingeteilt in 4.687.246 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

EUR 1.987.754,00
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gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des

Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§203 Abs. 1 und 2, 186
Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren

Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewährt: sind. Auf den
Betrag von 10% des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf

Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender
Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben
beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung

geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei
Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter

gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem
oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb

anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; oder

b. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie Z.B. Patenten, Marken oder hierauf

gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen
Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; oder

c. soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen

Schuldverschreibungen mit Options- oderWandlungsrechten bzw. -pflichten
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen
nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung
einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde, oder

d. für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

e. in sonstigen Fällen die im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt

der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer

Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die

neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem

Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1

oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der

Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten.



4

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023
abzuändern.

4. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.780.000,00 durch Ausgabe von bis zu

1.780.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung

ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital

2022/1). Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von

Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft

oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der

Hauptversammlung vom 23. März 2022 gefassten Ermächtigungsbeschlusses

(angepasst durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juli 2023)

ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch

machen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw.

Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022/1 zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch-

oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten

Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 23. März

2022 gefassten Ermächtigungsbeschlusses (angepasst durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 5. Juli 2023) ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum
Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw.

Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022/1 zu bedienen.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. März 2022(angepasst

durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juli 2023) mindestens 80%
des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten zehn

(10) Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die
Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel
an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG

bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der
Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn (10)

Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe

gehandelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der

jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung von Anpassungen

gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter

Tagesordnungspunkt 2 bestimmten Verwässerungsschutzregeln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2022/1
abzuändern.
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5. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis

zu 300.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2022/11). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der

Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der ordentlichen

Hauptversammlung vom 23. März 2022 gemäß TOP 4 lit. a) mit den Anpassungen

gemäß dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juli 2023

gemäß Tagesordnungspunkt 7 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem

Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die

Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses Bedingte Kapital 2022/11

zurückgreift.

Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2022/11 erfolgt zu dem

Ausgabebetrag, wie er sich aus der Ermächtigung ergibt. Die neuen Aktien nehmen

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen

entstehen, am Gewinn teil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft

entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle

sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung

vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der

Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf

des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten

Kapitals 2022/11 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten.

6. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 145.000, 00 durch Ausgabe von bis

zu 145.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes

Kapital 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von

Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2023

gemäß TOP 10 zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2023 bis zum 4. Juli

2028 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von

Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der

Optionen auf dieses Bedingte Kapital 2023 zurückgreift.

Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2023 erfolgt zu dem

Ausgabebetrag, wie ersieh aus der Ermächtigung ergibt. Die neuen Aktien nehmen

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen

entstehen, am Gewinn teil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft

entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle

sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung

vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der

Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf
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des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten

Kapitals 2023 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten.

§5
Aktien

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und

Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann insbesondere

auch mehrere Stückaktien in einer Aktienurkunde zusammenfassen

(Sammelurkunden). Der Anspruch der Aktionäre auf (Einzel-) Verbriefung ihrer

Anteile ist ausgeschlossen. Sammelurkunden sind - solange die Gesellschaft nicht

börsennotiert ist - bei einer der in§ 10 Nr. 2 lit. a) bis c) AktG genannten Stellen zu

hinterlegen.

3. Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien

abweichend von § 60 Abs. 1 und 2 AktG bestimmt werden. Junge Aktien aus einer

künftigen Kapitalerhöhung können mit Vorzügen bei der Gewinnverteilung versehen

werden.

Vorstand

Zusammensetzung, Aufgaben, Vertretung und Geschäftsführung

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestellt

die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Anzahl. Auch wenn das Grundkapital der

Gesellschaft mehr als EUR 3.000.000,00 beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen,
dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Der Aufsichtsrat kann ein

Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands sowie einen

stellvertretenden Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Sprecher ernennen.

2. Die Vorstandsmitglieder werden für eine Amtszeit bestellt, die fünf (5) Jahre nicht

überschreitet. Wiederbestellungen sind zulässig.

3. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte

der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der

Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen.

4. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht

der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei (2)

Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen

Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretung einräumen und/oder
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5.

Befreiung von dem Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181, 2. Alt. BOB erteilen.
Die Befugnis zur Einzelvertretung und/oder die Befreiung von dem Verbot der
Mehrfachvertretung des § 181, 2. Alt. BOB kann jederzeit widerrufen werden. §112
AktG bleibt unberührt. Stellvertretende Vorstandsmitglieder vertreten die
Gesellschaft wie ordentliche Vorstandsmitglieder.

Die Verteilung der Geschäfte unter den Mitgliedern des Vorstands sowie die
Einzelheiten der Beschlussfassung des Vorstands regelt derAufsichtsrat durch eine
jederzeit abänderbare Geschäftsordnung. In dieser Geschäftsordnung ist auch
festzulegen, welche Geschäfte - über die gesetzlich vorgesehenen Fälle hinaus -
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

IV.
Aufsichtsrat

§7
Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

1. Der Aufsichtsrat besteht aus vier (4) Mitgliedern, die von der hlauptversammlung

ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats

werden jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit

beschließt. Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen. Hierbei

wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen

Mitglieds, soweit durch die Hauptversammlung bei der Wahl kein abweichender

Zeitraum festgelegt wird, der jedoch die nach Satz 1 und 2 maximal zulässige

Höchstdauer nicht überschreiten darf. Wiederbestellungen sind zulässig.

2. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds
gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden

Mitglieds.

3. Für Aufsichtsratsmitglieder können gleichzeitig mit ihrer Wahl Ersatzmitglieder
gewählt werden. Ist bei der Wahl keine anderweitige Bestimmung getroffen worden,
treten sie in der Reihenfolge ihrer Wahl an die Stelle vorzeitig ausscheidender,
gleichzeitig von der Hauptversammlung gewählter Aufsichtsratsmitglieder. Tritt ein
Ersatzmitglied an die Stelle eines vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds,
so erlischt sein Amt, falls nach Eintritt des Ersatzfalles im Wege der
Ergänzungswahl ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied
gewählt wird, mit der Beendigung der Hauptversammlung, in der die
Ergänzungswahl erfolgt, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des
Ausgeschiedenen. Erlischt das Amt des Ersatzmitgliedes durch Ergänzungswahl für
den Ausgeschiedenen, erlangt das Ersatzmitglied seine vorherige Stellung als
Ersatzmitglied für andere Aufsichtsratsmitglieder zurück.
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4. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats - oder, im Falle einer
Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter - oder dem

Vorstand mit einer Frist von mindestens einem Monat auch ohne wichtigen Grund

niederlegen. Der Vorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den

Vorsitzenden, sein Stellvertreter, kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung
der Frist verzichten. Die Möglichkeit der Niederlegung des Amtes aus wichtigem
Grund bleibt hiervon unberührt.

Vorsitzender und Stellvertreter

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die

Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bzw.

Beschlussfassung bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des

Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht ihrer Amtszeit als Mitglied des
Aufsichtsrats, soweit bei der Wahl nicht kürzere Amtszeiten bestimmt werden.

2. Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung

des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der

Vorsitzende soweit nicht gesetzlich oder durch diese Satzung etwas anderes
bestimmt ist.

3. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den

Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den

Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§9
Vertraulichkeit

Alle Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind vertraulich. Die

Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt -

über sämtliche vertrauliche Informationen, insbesondere Verhandlungen und

Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen

durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren.

Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen
nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind und/oder Betriebs-

bzw. Geschäftsgeheimnisse betreffen, so ist er verpflichtet, den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats oder seinen Stellvertreter vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit

zur Stellungnahme zu geben. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben die in

ihrem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den

Aufsichtsratsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter zurückzugeben.
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§10
Satzungsänderung

Dem Aufsichtsrat ist die Befugnis eingeräumt, Änderungen und Ergänzungen der

Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.

Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

1. Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unter

Angabe einer Tagesordnung einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte es
erfordern. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein

Stellvertreter.

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus

denen er insgesamt zu bestehen hat, mindestens jedoch drei (3) Mitglieder, an der

Beschlussfassung teilnimmt. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit

zwingendes Gesetz oder diese Satzung nicht etwas anderes bestimmen, mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Stimmenthaltung gilt als

Teilnahme an der Beschlussfassung, aber nicht als Stimmabgabe. Ergibt eine

Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme des

Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Dem stellvertretenden Vorsitzenden

steht im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden das Stichentscheidungsrecht
nicht zu.

3. Zur Beratung über einzelne Gegenstände der Verhandlung können

Sachverständige und Auskunftspersonen zugezogen werden.

4. Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher,

elektronischer (Fax, Mail) oder fernmündlicher Abstimmung (Telefon, Video) oder

einer Kombination aus diesen Abstimmungsmethoden gefasst werden, wenn kein

Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

5. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der
Vorsitzende oder ein vom Vorsitzenden bestimmter Protokollführer zu

unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer,

die Gegenstände der Tagesordnung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats

anzugeben.

6. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und etwaiger Ausschüsse werden namens

des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben.

Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat

entgegenzunehmen.

7. Die weiteren Einzelheiten seiner inneren Ordnung regelt der Aufsichtsrat in einer

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.
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Vergütung

1. Die Hauptversammlung legt durch Beschluss die Vergütung der Mitglieder des

Aufsichtsrats fest. Die Vergütung soll in einem angemessenen Verhältnis zu den

Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen.

2. Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wird von der Gesellschaft in angemessener

Höhe eine separate Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für

Organmitglieder (sogenannte „D&O Versicherung") abgeschlossen. Die

Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung gemäß

vorstehenden Absätzen hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres

Aufsichtsratsmandates vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie die etwa

auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer.

3. Die Vergütung ist für ein ganzes Geschäftsjahr abzurechnen und ist jeweils zahlbar

nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglieder, die nur

während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder dem jeweiligen

Ausschuss angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder des Vorsitzenden eines Ausschusses

innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung, wobei angefangene

Monate komplett vergütet werden. Für Rumpfgeschäftsjahre ist ebenfalls nur eine

entsprechend anteilige Vergütung geschuldet.

v.
Hauptversammlung

§13
Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

1. Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht (8) Monate

eines jeden Geschäftsjahres statt.

2. Außerordentliche hlauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse

der Gesellschaft erforderlich erscheint oder notwendig ist.

§14
Einberufung und Ort

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder, in den gesetzlich

vorgeschriebenen Fällen, durch den Aufsichtsrat oder die sonst hierzu gesetzlich

befugten Personen einberufen. Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs am

Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer

deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern oder an einem Ort in

Deutschland, der im Umkreis von 50 km vom Sitz der Gesellschaft liegt, statt. Der
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Vorstand ist ermächtigt in der Einladung zu einer Hauptversammlung vorzusehen,

dass die Hauptversammlung auch ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten am Ori: der Hauptversammlung abgehalten werden kann (virtuelle

Hauptversammlung). Diese Ermächtigung findet für bis zum 4. Juli 2028

abgehaltene Hauptversammlungen Anwendung. Mitglieder des Aufsichtsrats

müssen an einer virtuellen Hauptversammlung nicht physisch teilnehmen.

2. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung in den

Gesellschaftsblättern. Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.

3. Rechtzeitig übersandte Gegenanträge der Aktionäre werden unverzüglich und

ausschließlich auf den Internetseiten der Gesellschaft veröffentlicht.

4. Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 1 AktG an Intermediäre, die Aktien

der Gesellschaft verwahren, oder Aktionäre und Intermediäre, die die Mitteilung

verlangt haben, und Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt

haben oder in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben, werden,

soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation

mindestens einundzwanzig (21) Tage vor der Hauptversammlung übermittelt.

Recht zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

1. Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet

haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung

bezeichneten Stellen in Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens

sechs (6) Tage vor der Hauptversammlung zugehen.

2. Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht

ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß

§ 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf einen gemäß den gesetzlichen

Vorgaben für börsennotierte Gesellschaften in der Einladung zu bestimmenden

Zeitpunkt (Nachweisstichtag, Record Date) beziehen und der Gesellschaft oder

einer der sonst in der Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs (6) Tage

vor der Hauptversammlung zugehen. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nur

dann, wenn die Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt werden.

§16
Vorsitz in der Hauptversammlung

1. Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im

Falle seiner Verhinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus

sonstigen Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert
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2.

oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Aufsichtsrat

durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten Beschluss einen

Vorsitzenden bestimmen. Macht der Aufsichtsrat hiervon keinen Gebrauch, kann

auch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied einen Vorsitzenden bestimmen. Machen

mehrere Aufsichtsratsmitglieder hiervon Gebrauch, gilt die Bestimmung durch das

an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht

durch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied, wird der Vorsitzende aus der Mitte der

Aktionäre durch die Hauptversammlung unter Leitung des anwesenden Aktionärs,

der die meisten Stimmen vertritt, gewählt.

Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der

Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der

Abstimmungen.

Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung

1. Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich

nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken:

a. 1st nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden

Tagesordnung nur über einzelne oder mehrere der Gegenstände
Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands,
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Beschluss zu fassen, kann der
Vorsitzende das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise

zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt nicht länger
als sechs (6) Stunden dauert. Bei der Berechnung der Dauer der
Hauptversammlung bleiben die Zeiträume außer Betracht, die auf

Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede des Vorstands

sowie die Ausführungen des Vorsitzenden vor Beginn der Generaldebatte
entfallen.

b. Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden

Tagesordnung auch über andere Gegenstände als nach (i) Beschluss zu

fassen, kann der Vorsitzende das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in

solcherweise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt

nicht länger als zehn (10) Stunden dauert. Lit. a Satz 2 gilt entsprechend.

c. Der Vorsitzende kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je

Wortmeldung auf fünfzehn (15) Minuten beschränken und wenn sich im

Zeitpunkt der Worterteilung an den Aktionär mindestens drei (3) weitere

Redner angemeldet haben, auf zehn (10) Minuten. Der Vorsitzende kann die

(zusammengefasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär während der

Versammlung insgesamt zusteht, auf fünfundvierzig (45) Minuten
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2.

3.

beschränken, auch unter Anrechnung von Wortmeldungen, die erfolgten,

bevor diese Beschränkung erklärt wurde, wobei die (zusammengefasste)
Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär nach Ausspruch dieser

Beschränkung zusteht, wenigstens noch zehn (10) Minuten betragen muss.

d. Die Beschränkungen nach vorstehenden lit. a bis lit. c können vom

Vorsitzenden jederzeit, auch zu Beginn der Versammlung angeordnet

werden. Der Vorsitzende hat bei der Ausübung des ihm eingeräumten
Ermessens die konkreten Umstände der Hauptversammlung zu beachten.
Er hat sich insbesondere an den Geboten der Sachdienlichkeit, der

Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung zu orientieren. Bei

Einhaltung der Maßstäbe in vorstehenden lit. a bis lit. c wird vermutet, dass

die Voraussetzungen von Satz 2 und 3 dieser lit. d eingehalten sind.

e. Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden lit. a bis lit. d gelten als

angemessen im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.

Unabhängig von dem Recht des Vorsitzenden, das Frage- und Rederecht der

Aktionäre nach Maßgabe von vorstehend Abs. 1 zu beschränken, kann der

Vorsitzende um 22:30 Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss anordnen

und mit den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach

Anordnung des Debattenschlusses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig.

Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über die

Bestimmungen in vorstehend Abs. 1 und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen

Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter

Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in vorstehend Abs. 1 und
2 unberührt.

§18
Beschlussfassung

1. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende

gesetzliche Vorschriften oder die Bestimmungen dieser Satzung entgegenstehen,

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer

der Stimmmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit

des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit

gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. Bei Wahlen, in denen der Versammlungsleiter entscheidet, mehrere Kandidaten

gleichzeitig in einem Wahlvorgang zur Abstimmung zu stellen, gilt derjenige als

gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.
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4. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Gesellschaft
kann einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur

Verfügung stellen. Soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes vorgeschrieben
ist, sind die Vollmachten schriftlich oder auf einem anderen von der Gesellschaft

näher zu bestimmenden Weg zu erteilen. Sofern neben der Schriftform gemäß dem
vorangehenden Satz eine andere Form derVollmachtserteilung zugelassen werden
soll, ist dies zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu

machen oder den Aktionären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung
bekannt gegebenen Weise zugänglich zu machen, andernfalls verbleibt es, soweit
gesetzlich nicht zwingend etwas anderes gilt, bei der Schriftform. Die Regelung über
die Form von Vollmachten in diesem Absatz erstreckt sich nicht auf die Form der

Erteilung von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen,

Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellte Personen

(§135AktG).

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort

anwesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teilnehmen und

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme) sowie Bestimmungen zum

Umfang und zum Verfahren ein solchen Teilnahme und Rechteausübung zu treffen.

Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt

gemacht.

6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne

an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl) sowie Bestimmungen zum Verfahren

zu treffen. Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung

bekannt gemacht.

§19
Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern,

Bild- und Tonübertragungen

1. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der

Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die

Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, so kann es an der

Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen,

insbesondere im Falle der Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung oder wenn

das betroffene Mitglied seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland hat oder versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen

verhindert zu sein.

2. Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton

übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Der Vorstand entscheidet über Form,
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Umfang und gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertragung. Die

Form der Übertragung ist in der Einberufung bekannt zu geben.

VI.
Jahresabschluss, Gewinnverwendung und Sonstiges

§20
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Jahresabschluss

1. Für die Rechnungslegung der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie den

Jahresüberschuss unter Beachtung der gesetzlichen Beschränkungen des § 58

Abs. 2 AktG ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen.

§22
Gewinnverwendung

1. Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung.

2. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats unter Beachtung der Vorgaben des § 59 AktG auf den

voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die Aktionäre zahlen.

§23
Sonstiges

1. Die Kosten der Gründung der Gesellschaft (Notargebühren, Gerichtskosten,

Bekanntmachungskosten, Kosten der Rechts- und Steuerberatung) trägt die

Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von EUR 2.500,00.

2. Die Kosten des Formwechsels in die Rechtsform der Aktiengesellschaft

(Notargebühren, Gerichtskosten, Bekanntmachungskosten, Kosten der Rechts-und

Steuerberatung einschließlich der Gründungsprüfung) trägt die Gesellschaft bis zu

einem Höchstbetrag von EUR 200,000,00.

3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder in Teilen

unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Satzung im Übrigen hiervon
nicht berührt.



BESCHEINIGUNG NACH § 181 ABS. 1 S. 2 AKTG 

Die geänderten Bestimmungen der Satzung stimmen mit dem Beschluss des Aufsichtsrat über 
die Änderung der Satzung vom 15. Dezember 2023 und die unveränderten Bestimmungen mit 
dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein. 

 

Berlin, den 15. Dezember 2023 

Dr. Ruben Pisal 
Notar 


